
§ 1564 BGB

Eine Ehe kann nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden
werden. Die Ehe ist mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die
Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich aus den folgenden Vorschriften.

1https://juristi.club/juristikon/entry/4655-1564-bgb/

https://juristi.club/juristikon/entry/970-ehe/
https://juristi.club/juristikon/entry/3321-ehegatten/?synonym=2084
https://juristi.club/juristikon/entry/970-ehe/
https://juristi.club/juristikon/entry/4655-1564-bgb/

